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Bericht 
des' Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (869 der Beila­
gen): Vertrag über die internationale Zu­
sammenarbeit auf dem Gebiet des Patent-

wesens samt Ausführungsordnung 

Der Vertr,ag über die internationale Zusam­
menal"beit auf dem Gebiet des Patentwesens 
sieht ,die Zeilitralisierung ,der Einr,eichung und Be­
arbeitung von Patentmeldungen einschließlich 
der Erstellunlgeines internationalen Recherchen­
bel"ichtes und eines fakultativen internationalen 
vorläufigen PrÜ'fungsberichtes vor. Er ist im Ge­
ge!lJSatzzum Buropäischen Patentühereinkom-

'men nicht auf europäische Staa:ten beschränkt. 
Die internationale AnmeLdung ~at ,die gleiche 
Wirkung wie eine nationale AnmeLdung in allen 
Staaten,cLie ,der AnmeLder in ,der 'internationa­
~en AnmeLdung henennt. Die -Erteilung von Pa­
tenten hldbt jedoch -den nationalen ,und l'egio­
nalen VerlfaJhren 'überlassen. Der PatenlJzusam­
menarbeitsvertrag bl"ingt damit flÜr den Anmel­
der in den, ,el'sten A'hschnitten des Batentertei­
lungsverfahrens Erleichterungen, wenn 'er den 
Schutz in mehrer;en Staaten 'anstl'ebt, und ist mit 
dem Instrumentarium des Europäischen Patent~ 
über,einkommens abgestimmt. 

Der Pa'tentzusammenarheitsvertrag sieht 
- bei ErIf'ÜLlung hestimmter Kniterien - die 
Bestellung 'von nationallen und r,egionalen Äm­
tern ,a:ls Internationale Rech:erechenbehöDden 
und als mit der internationalen vorläufigen Prü­
fung beaUlftra:gte ;Behöl"den ,vor. !Der Patentzu­
sammenJarbeutlsvel'tna,g beste!ht aus dem Ver­
trag urucl einer Ausf.Üihrungsordnun:g, die gemäß 
Art. 58 Abs. 11 'Bestandteil des Vertr:ages ist. 

Der Verllrag wurde von 35 Sta:lJten, aalrU'l1te,r 
österreich, unterzeichnet. Er ist am 24. Jän­
ner '1978 in Kra.ft getreten. Bislang hahen 18 
Staaten, 'darunter ,die Bundesrepuhlik Deutsch­
land, Fmnkl'eich, Schweden, Schweiz, ,die Sowjet­
union, das Vereinigte Königreich, die Vereinig­
ten Staaten /Und eine Reihe von Entwick1ungs-

Iländern, Ratifikations- oder 'Beitrittsurkunden 
hinterlegt. Seit!. Juni 1978 können äntematio­
nale Anmeldungen beim zuständig,en Aninelde­
amt der Mitgliedsstaaten eingereicht werden. 

Von den Votbehalten, 'die nach dem V~l"trag 
eingeLegt werden können, macht österreich kei-
nen Gebrauch. -

Der v,orliegende Staatsvertrag enthält gesetz­
ändernde unJdgesetzesel"gänzende Bestimmungen, 
Obel'di,es .'lind die Art. 1, Abs. 1 e_rs~er Satz, 
Art'. 3 Abs. 1, Art. 16 Ahs. 1 :sowie Arbs. 3 Iit. a 
his d, Art. 32, Art. 58 Abs. 2lit. a ,sowie Ah~. 3, 
Art. 61 Aobs. 2 lit. a sowie Albs. 3 unid Art.' 65 
als venf.assungsän1dernd ZlU behandeln. Der Ver­
trag dart cLaher gemäß Art. 5,0 Abs. 1 und 3 
B-IVG nur mit Genehmigung des Nationalrates 
unter sinngemäßer Anwendung des Art 44 
Ahs. 1 B-VG abgeschlossen werden. 

Die Au9führungsordnung nach Art. 58 Abs. 1 
des vorliegenden Staatsvertl'ages ist sehr um­
f,angreich. Ihre Kundmachung im Bundesgesetz­
blatt erscheint daher UnZlWeckmäßig. Diese Aus­
fühmngsol'dnung 'wurde auch gemäß § 23 Abs. 2 
Geschäftsordnungsge:retz 1975 nicht vervielfäl­
tigt und verteilt. Die gesan;,te Vorlag,e liegt je­
doch inder ParIamentsodirekoion zur Einsicht­
nahme aUlf. 

Der Ha,ndetlsausschuß hat die Regierungsvor­
la.geel"stmals in seiner Sitzung am 23. Juni .1978 
in Verhandlung genommen und zu deren Vor­
hehandIung ;einen Unteraussch/Uß gewählt, dem 
von der SO'ZiaJ,istlschen Partei österreich,s die 
Aibgeol'ldneten Dr. He i nd 01, He ß I, M ü h 1-
bacher, T e 's chi und Wille, von der 
österreichisch,en Volkspartei die Abg,eordneten 
Ing. Ga 55 ne r, Dr. F i e d J ,e.r, La n d g r a f 
und Ne u man n sowie ,von ,der Freiheitlichen 
Partei österreichs der Abgeor.dnete Dipl.-Viw. 
Dr. S t i x a:ngehörten. Anstelle des Aibgeo1'ldne­
\)en He ß 11 nahm der A:bgeordnete L ehr, an­
stelle des Abgeordneten N e ,u man Th der Ab-
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geordnete S tau d i n ge rSOWie an einem Teil 
der Ißeratungen ansteHe des Abgeo1"dneten 
Ing. Ga S S Il! e I' der Ahgeordnete S te i n­
bau e I' bzw. der Abgeordnete Dk-fm. DDr. K ö­
ni 'g und ansteHe ,des Aibgeordneten Dr. F i e d­
Ie r der Abgeo1"dnete Dkfm. Dr. K e i me 1 teil. 

Der Unte1"ausschuß, der sich am 2~1. Novem­
ber 1978 konisllituier.te, ,h<lit ,die VanlaigJe in seinen 
SiltzungJen 'am 4. D~ern!ber 197.8 unter Be~z,ie­
hUJng .eEIlier Reihe -von Sachve1"~tändi-gen und am 
12. Dezember 1978 'e~lligeihelnJd Ibel'::1Iten. 

Der Handelsau&schuß h;1lt -in seiner Sitzung am 
:12. D~ember 1'978 die Regi,eruIligsvorlage neuer­
lich in Verhandlung gezogen und den von dem 
Ausschußobmann Albgeordneten S tau d i n ger 
erstatteten Bericht des Unterausschusses entge­
gengenommen. 

Der Hanldel9a'U!Sschuß halt ,e~nstimm~ :beschlos­
sen, dem NatiO!nah~<llt ,die Gen,ehmiguIlig des Ab-. 
schlusses des Stal<lit!sv·erllrillges samt Ausfüh1"ungs­
ordnung zu emptehlen. 

Der Han-delsausschuß hat ferner einstimmig 
beschlossen, dem NationaIr_at zu empfehIen, 
einen Beschluß 'über die Kundmachung der Aus-
4iührungso1"dnung auß,erhalib :des Bundesgesetz­
blattes im Sinne des Art. 49 Abs. 2 .B-VG . zu 
f-a.ssen. 

Sch1ießlich hält -der Ausschuß im gegenständ­
lich-en Fa:lledrie Er.Iassung von Gesetzen gemäß 
Art. 50 Abs. 2 B~VG in der geltenden Fassung 
zur Erfü,uung dieses Sta'a-t5ve,r,tragres für entJbehr­
lieh. 

Teschi 
Berichterstatter 

Zum ß.e1"ichtersrtJa'tter für ,d;1ls Haus wurde Ab­
gJoordrneller T e s c .h '1 gewärMt. 

Als Er:gebnis seiner B,era'!ung stellt der Han­
Idelsausschuß ,somit den An t rag, der National-
rat woHe beschließen: . 

,1. Der Abschluß des Vertrages über die inter­
nationarle Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Patentwes'en,s,' dessen 

Art. ,I Albs. 1 'erster Satz, 
Art. 3 Abs. 1, 
Art. 1:6 Abs. 1 sowie Abs. 3 lit. abis d, 
Art. 32, 
Art. 58 Abs. 2lit. asowie Abs. 3, 
Art. 61 Abs. 2 lit. asowie Abs. 3 und 
Art. 65 

y e r ,f ass u n rg S ä n Id e r nd ,sind, samt A us­
führungsordnung (869 der Beilagen), wird ver­
f,assungsmäßig genehmigt. 

2. Gemäß Art. 49 Albs. 2 iß-VG hat der, Bun­
deska-nz:ler unter Mitwirkung des österreichi­
schen Patentamnes 'die Au5ltlÜhl1uugJSordnung nach 
Art. 58 Abs. 1 des V,ertrag.es IÜ'ber die interna­
tionale Zmammenarbeit ';1IUJf ,dem Gebiet des Pa­
tenbwes:ensdadurch kuncLzumachen, .daß si-e in 
englischer und französisch'er Sprache sowie in 
-deunsch-er übersetzung beim Öste1"reichisch·en Pa­
terutJamt zur öffent1ichen Einsicht wähJ"lend der 
Amtsstuooen aufgdegt wil'd. 

Wien, 1978 1212 

Staudinger 
Obmann 
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